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Protokoll iiber die Referentenkonferenz

Mittwoch, den 15. Dezember 1965, 14.00 Uhr,
Walcheturm Zimmer 263, Ziirich

Anwesend: Vom Erziehungsrat: Herr ER Max Suter
Von der Erziehungsdirektion: Herr Dr. Vassalli
Vom ZKLV: Herr Hans Kiing, Priisident, und weitere Mitglieder
des Vorstandes
Referenten: Herr Hans Keller, Prasident der KSL, Ziirich
Herr Dr. A. Wohlwend, Lehrer am Oberseminar, Zch.
Herr Josel Schroffenegger, Sekundarlehrer, Thalwil
Der Synodalvorstand
Der neue Synodalaktuar (ab 1.1.66): Herr Fritz Seiler
Samtliche Kapitelsprisidenten und die Kapitelsreferenten
Geschdfte: 1. Mitteilungen des Synodalprisidenten
2. Stundentafeln der Sonderklassen
Referent: Herr Hans Keller
Primarlehreraushildung
Referent: Herr Dr. A Wohlwend
4. Sekundarlehrerausbhildung
Referent: Herr Josef Schroffenegger

A

1. Mitteilungen

a) Die Kommission zur Beratung der Probleme der Mittelstufe hat ihre Ar-
beit beendet und den Schlussbhericht abgenommen. Die Kommission be-
steht aber weiter und wird nach der Begutachtung dieses Geschiftes
nochmals zusammentreten.

h) Kapitelsdaten:
Stadt Ziirich: 29. Januar, 18. Juni, 10. September, 19. November.
Erstes Kapitel 1966: Fritheste Versammlung im Kanton am 15. Januar,
spiteste am 5. Februar.

2. Stundentafeln der Sonderklassen

Unterlagen:

Stundentafeln der Sonderklassen (Entwurf vom November 1965, Vorschlae
der KSL vom 3.7.65).

Schriftliche Zusammenfassung des Referates.

Es eriibrigt sich, die einzelnen Erlauterungen aufzufiihren, da sie jedem
Konferenzteilnehmer schriftlich zur Verfiigung gestellt wurden.

Im Entwurf muss korrigiert werden:
Seite 2: Schreiben und Zeichnen zusammen 2 Stunden anstatt je 2 Stunden

(Real- und Oberschule).
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Gesamtstundenzahl der Midchen in der Real- und Oberschule:
31 oder 33, nicht 31-33.

Seite 3, oberste Zeile: Nach dem auf 1.1.66 in Kraft gesetzten Sonderklas-
senreglement § 23 statt § 41.

Der Synodalprisident empfiehlt den Kapitelsprisidenten, selber iiber diese

Vorlage kurz zu referieren.

Primarlehrerausbildung

Unterlagen:

Gesetz iiber die Ausbildung von Lehrkriften fiir die Primarschule (Entwurf
der ED vom 7. 9. 65).

Antrige der Delegiertenversammlung des ZKLV vom 4. 12. 65.
Stellungnahme der Lehrerschaft des Kantonalen Unterseminars Kiisnacht.
Herr Dr. A. Wohlwend stellt den Konferenzteilnehmern in Aussicht, sein Re-
ferat vervielfiltigt zu erhalten. Dadurch eriibrigt es sich, die Ausfithrungen
in allen Einzelheiten zu protokollieren.

Vorgehen in den Kapiteln:

Der Synodalprisident legt fest, dass wiederum paragraphenweise abgestimmt
wird. Aenderungsantriige sollen schriftlich eingereicht werden. Der gedruckte
Antrag muss dem Aenderungsantrag gegeniibergestellt werden. Am Schluss
muss iiber die gesamte bereinigte Vorlage abgestimmt werden.

Diskussion

Der Synodalprisident muss von allem Anfang an deutlich sagen, dass es hier
in der Referentenkonferenz nicht darum geht, Neues aufzustellen oder zu
polemisieren, sondern um Fragen zu stellen, damit in den Schulkapiteln auf
ihnliche Einwidnde und Fragen geantwortet werden kann.

a) Herr Stiissi: Warum kann fiir Gymnasium- und Handelsschulabsolventen
auf den bisherigen Vorkurs verzichtet werden?
Dir. Honegger und Dr. Wohlwend: Diese Mittelschulen haben sich ge-
indert, indem die Deutsche Sprache mehr gepflegt wird. Es ist den Schii-
lern auch Gelegenheit geboten, Kunstfacher zu besuchen.

b) Herr Maeder: Kann der Wunsch, in verschiedenen Regionen des Kantons

Unterseminarien und Lehramtsschulen zu fithren, nicht ins Gesetz auf-
genommen werden?
ER Suter, W. Scholian: Der ER ist fiir dezentralisierten, zweiteiligen Un-
terbau des Oberseminars, was aus dem Entwurf hervorgeht. Zudem ge-
stattet das neue Gesetz iiber die Errichtung von Mittelschulen die Ein-
fiihrung weiterer Lehranstalten im Kanton Ziirich. Eine regionale Bm-
dung wollte man aber nicht ins Gesetz aufnehmen.

c) Die obligatorische Weiterbildung ist sonst iiberall vorgesehen, aber die
Delegiertenversammlung des ZKLV hat sie fiir die Primarlehrer abge-
lehnt. Daher fragt Herr Witzig, wie sich der Vorstand des ZKLV dazu
stelle.



d)

h)

Herr Kiing antwortet: Das Ergebnis der Abstimmung hat nicht dem Wil-
len des Vorstandes entsprochen, er muss sich aber demokratisch fiigen.

Heir Friedlander fragt, warum es mit diesem Gesetz so eile; man hiitte
doch die jetzt laufenden Versuche am OS abwarten konnen.

Herr ER Suter: Das Gesetz kann sich erst in fiinf Jahren auswirken,
weil die jetzt in Ausbildung stehenden Schiiler noch nach altem Recht
abschliessen diirfen.

Herr Kostezer mochte wissen, was das Fernziel der Lehrerbildung sei, ob
z. B. Gleichschaltung aller vorbereitenden Schulen und eine padagogische
Hochschule in Aussicht stehe.

Herr Dr. Wohlwend antwortet, dass das Nahziel der Aushau des OS sei
(vertiefte berufliche Ausbildung), das Fernziel aber: Umwandlung der
Unterseminarien und Lehramtsschulen in einen neuen Gymnasialtyp D.
Aber an eine pidagogische Akademie denke man nicht.

Herr Stiissi fragt, ob es der Kommission nicht méglich gewesen wire, das
halbe Jahr Differenz zu beseitigen, das zwischen Unterseminar- und Lehr-
amtsausbildung bestehe.

Herr ER Suter und Herr Witzig: Zum einen sind die verschiedenen Wege
historisch begriindet. Zum andern steht es den Eltern schon heute frei,
ihre Kinder nach der 2. oder 3.Klasse Sekundarschule ins Lehramt zu
schicken. Viele Eltern nehmen schon heute freiwillig ein Jahr mehr Aus-
bildung in Kauf, indem sie das Kind erst nach der 3. Klasse Sekundar-
schule in Oberrealschule oder Lehramt schicken.

Herr Stiissi: Warum kann nicht nach 3Y2 Jahren Unterseminar abge-
schlossen werden?

Herr ER Suter: Dann verliert die Schule die Anerkennung der kantonalen
Maturitat.

Herr Zangger: Was ist in § 6 mit besonderen Kursen gemeint? Wiire da-
mit fiir den Eintritt ins OS ein Wegfall der Maturitiit verbunden?

Herr ER Suter und der Synodalprisident verweisen auf § 12, wonach ein
Maturitiatsausweis Voraussetzung fiir den Eintritt ins Oberseminar ist.
Hingegen kann durch besondere Kurse in kiirzerer Zeit ein Abschluss an
Unterseminar oder Lehramt erreicht werden.

i) Herr Maeder befiirchtet fiir die Herbstabsolventen des OS eine Benach-

k)

teiligung in der Zuteilung von Verwesereien.

Herr Dir. Honegger und der Synodalprisident weisen darauf hin, dass
dafiir das Zeugnis der Wihlbarkeit fiir diese Schiiler auf den Friithling
fillig werde, wann jeweils auch die meisten Wahlen sind.

Redaktionelle Aenderungen zur Verdeutlichung, dass in verschiedenen
Regionen verschiedene Schulen gewiinscht werden:
§ 5 erste Zeile:  der Lehramtsschule
dritte Zeile:  die Lehramtsschule
§ 6 dritte Zeile:  die Unterseminarien
§ 7 dritte Zeile:  in ein Oberseminar



4.

§ 13 erste Zeile: eines Oberseminars
§ 15 erste Zeile: eines Oberseminars

Sekundarlehrerausbildung

Unterlagen:

Wegleitung, Entwurf der ED vom September 1965.

Revision des Gesetzes iiber die Ausbildung und Priifung von Sekundarlehrern
vom 27. Marz 1881.

Pritfungsregslement, Entwurf der ED vom September, 1965.

Antrige der Delegiertenversammlung des ZKLV vom 4. 12. 65.

Schriftlich zusammengefasstes Referat.

Da jeder Konferenzteilnehmer das Referat schriftlich vor sich hat und in den
ithrigen Unterlagen laufend FErlauterungen eintragen kann, eriibrigt sich
eine nochmalige protokollarische Wiedergabe.

Herr Siegfried, Prisident der SKZ, erginzt das Referat, indem er auf die
Bestimmungen iiber die Fachlehrerpriifungen hinweist.

Herrn Biirgi wird auf seine Frage hin erliutert, warum es notwendig sei, das:
ausserkantonale Kandidaten sich wiihrend eines Jahres auf der Sekundar-
schulstufe bewdhren miissen.

Am Schluss der Referentenkonferenz verdankt der Synodalprisident allen drei
Referenten ihre grosse Arbeit.

Ferner kiindigt der Synodalprisident an, dass die Abgeordnetenkonferenz vor-
aussichtlich in der ersten Mdrzwoche stattfinde, das Datum fiir die Ablieferung
der Kapitelsgutachten aber spiter bekannt gegeben werde.

Schluss der Referentenkonferenz: 16.50 Uhr.
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Der Synodalaktuar: W. Frei



	Protokoll über die Referentenkonferenz

